
91 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

25. 4. 1963 

Regierungsvorlage 

Bericht an den Nationalrat 
A. Vorbemerkungen. 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, die am 7. Juni 1961 in Genf 
zu ihrer 45. Tagung zusammengetreten ist, hat 
die nachstehenden internationalen Instrumente 
angenommen: 

übereinkommen (Nr. 116) über die teilweise 
Abänderung der von der Allgemeinen Kon
ferenz der Internationalen Arbeitsorganisa
tion auf ihren ersten zweiunddreißig Tagun
gen angenommenen übereinkommen zur 
Vereinheitlichung der Bestimmungen be
treffend die Ausarbeitung von Berichten 
über die' Durchführung der übereinkom
men durch den Verwaltungsrat des Inter
nationalen Arbeitsamtes und 

Empfehlung (Nr. 115) betreffend Arbeiter
wohnungen. 

Der amtliche deutsche Wortlaut der vorange
führten Beschlüsse zusammen mit dem englischen 
und französischen Text des übereinkommens 
sind in der Anlage beigeschlossen. 

Gemäß Artikel 19 der Verfassung der Inter
nationalen Arbeitsorganisation ist jeder Mit
gliedstaat verpflichtet, die auf der Konferenz an
genommenen übereinkommen und Empfehlun
gen spätestens ein Jahr nach Schluß der Konfe
renz oder, wenn dies irtfolge außergewöhnlicher 
Umstande binnen einem Jahr nicht möglich sein 
sollte, spätestens 18 Monate nach Schluß der 
Konferenz den zur Entscheidung berufenen Stel
len im Hinblick auf ihre Verwirklichung durch 
die Gesetzgebung oder' durch andere Maßnah
men vorzulegen und den Generaldirektor des 
Internationalen Arbeitsamtes in Genf über die' 
getroffenen Maßnahmen zu unterrichten. 

B. Das Übereinkommen. 

Gemäß Artikel 1 soll der Schlußartikel aller 
auf den ersten zwei.unddreißig Tagungen der 
Internationalen Arbeitskonferenz angenomme
nen übereinkommen, demzufolge der Verwal
tungsrat des Internationalen Arbeitsamtes der 
Allgemeinen Konferenz einen Beficht über die 
Durchführung des übe~einkommens vorzulegen 

hat, insoweit abgeändert werden, als diese Vor
lage nicht mehr in bestimmten Zeitabschnitten 
zu erfolgen hat, sondern sooft der Verwaltungs
ratdies für nötig erachtet. 

Nach Artikel 2 gilt jede Ratifikation eines auf 
den ersten zweiunddreißig Tagungen angenom
menen übereinkommens als' Ratifikation des 
betreffenden übereinkommens in der neuen 
Fassung. Gemäß Artikel 4 Abs. 4 anerkennt 
jedes Mitglied, das dieses übereinkommen ratifi
ziert, daß auch in allen bereits bisher angenom
menen übereinkommen der ersten zweiunddrei- ' 
ßig Tagungen der neue Schlußartikel an Stelle 
des alten tritt. 

Durch das übereinkommen wird eine Verein
heitLichung des gegenständlichen Schluß artikels 
in sämtlichen übereinkommen der Internationa
len Arbeitsorganis~tion angestrebt und in der 
weiteren Folge eine Verwaltungsentlastung in 
den Mitgliedländern erreicht, weil die Berichte 
über, die Durchführung von übereinkommen 
dem Internationalen Arbeitsamt in Hinkunft 
seltener ~u legen sein werden. 

Zur Frage der Ratifikation des übereinkom
mens wurden die Stellungnahmen after Zentral
stellen des Bundes sowie die der maßgebenden 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer eingeholt, in deren Zuständigkeit 
die Ratifikation des genannten übereinkommens 
liegen könnte oder deren Interessen hiedurch be- ' 
rührt würden. Keine dieser Stellen hat gegen die 
Ratifikation dieses übereinkommens Bedenken 
geäußert. 

Gemäß Artikel 50, des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 bedürfen alle 
politischen Staatsverträge, 'andere nur insofern: 
sie gesetzesändernden Inhalt haben, zu ihrer 
Gültigkeit der Genehmigung des Nationalrates. 
Da mit dem Wirksamwerden der' Ratifikation 
des vorgenannten übereinkommens alle seiner
zeit von österreich ratifizierten übereinkom
men der ersten zweiunddreißig Tagungen der 
Internationalen Arbeitskonferenz eine Ände
rung erfahren und diese übereinkommen seiner
zeit die verfassungsmäßige Genehmigung des 
Nationalrates erhalten haben, wäre auch in die
sem Falle die Genehmigung des Nationalrates 
einzuholen. 
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C. Die Empfehlung. 

Die Empfehlung regt in 'ihrer Prä~mbel an, 
daß jeder Mitgliedstaat im Rahmen seiner allge
meinen Sozial- und WirtSchaftspolitik bestimmte 
allgemeine Grundsätze betreffend den Arbeiter
wohnungsbau in einer den innerstaatlichen Ver-" 
hältnissen entsprechenden Art und Weise an
wendet. Sie stellt in ihrem ersten Teil allgemeine 
Grundsätze auf und enthält im' zweiten Teil 
Vorschläge betreffend die Anwendungsmetho
den. Das Instrument gilt gemäß Abschnitt I für 
Wohnungen 'von manuellen und nichtmanuellen 
Arbeitnehmern einschließlich von selbständig 
erwerbstätigen und älteren, im Ruhestand be
findlichen oder körperlich behinderten Personen. 
Die Ziele der innerstaatlichen Wohnungspolitik 
werden im AbsChnitt 11 umschrieben: Der Bau 
von angemessenen Wohnungen sollte gefördert 
werden, damit allen unter den Anwendungs
bereich der Empfehlung fallenden Personen und 
ihren Familien ausreichende Wohnungen zur 
Verfügung stehen; dabei sollte Personen mit 

, dringendem Bedarf ein gewisser V orrang einge~ 
räumt werden; auch auf die, Instandhaltung und 
Verbesserung (Modernisierung) besuehender 
Wohnungen sollte Bedacht genomm'en werden; 
der ,Mietzins sollte nicht mehr als einen zumut
baren Teil des Einkommens ausmachen; dem 
Wohnungsbau sollte unter Berücksichtigung 
einer ausgeglichenen Wirtschaftsentwicklung ein 
gewisser Dringlichkeitsgrad eingeräumt werden. 
Abschnitt III empfiehlt den zuständigen inner
staatlichen Stellen, unter Berücksichtigung, des 
verfassungsmäßigen Aufbaues des Landes eine 
Zentralstelle zu errichten, mit der alle Stellen 
zusammenwirken könnten, die mit der Materie 
befaßt sind. Aufgabe dieser Zentralstelle sollte 
es sein, den Bedarf an Wohnungen und Gemein
schaftseinrichtungen zu ermitteln und Pro
gramme für den Arbeiterwohnungsbau' auf
zustellen. Gemäß Abschnitt IV sollten auch die 
Arbeitgeber anerkennen, wie wichtig es ist, daß 
ihre Arbeitnehmer Wohnungen unter gerechten 
Bedingungen zur Verfügung gestellt erhalten. 
Haben die Programme für den Arbeiterwoh~ 
nungsbau die Genehmigung erhalten, sollten ge
mäß Abschnitt V alle zuständigen Stellen für 
die notwendige Finanzierung ihrer Durchfüh
rung vorsorgen. In diesem Zusammenhang wer
den eine Reihe von möglichen Maßnahmen auf
gezählt; Die folgenden Abschnitte VI bis X 
empfehlen die Aufstellung von Mindestnormen, 
M~ßnahmen zur Förderung der Leistungsfähig
keit des Baugewerbes, Maßnahmen zur Stabili
sierung der Beschäftigungslage im Baugewerbe 
und Maßnahmen zur Bereitstellung des notwen
digen 'Baugrundes.' Sie befassen sich schließlich 
mit den Grundsätzen einer Städte-, Landes- und 
Regionalplanung und empfehlen abschließend, 
daß sich alle in Betracht kommenden Stellen bei 
der Anwendung der im ersten Teil der Empfeh-

lung aufgestellten Grundsätz,e von den Vorschlä
gen betreffend die Anwendungsmethoden, die 
im Teil 2 aufgezählt werden, leiten lassen sollten. 
'teil 2 enthält eine Reihe von Erläuterungen, 
Ergänzungsvorschlägen und Ausführungsanlei
tungen zu den im ersten Teil der Empfehlung 
aufgestellten allgemeinen Grundsätzen. 

Die Kußerungen der beteiligten ZentralstelIen 
des Bundes, einer Reihe von Landesregierungen 
sowie c\er maßgeblichen Interessenvertretungen 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur 
Frage der Anwendung des neuen internationalen 
Instrumentes stimmen im wesentlichen darin 
überein, daß die in der Empfehlung enthaltenen' 
Anregungen betreffend den Arbeiterwohnungs
bau in österreich weitgehend verwirklicht sind. 
Die große Bedeutung, die dem Wohnungsbau 
für die breiten Schichten der Bevölkerung in 
österreich beigemessen wird, geht schon daraus 
hervor, daß in der Bundesverfassung ein eigener 
Kompetenztatbestand . "Volkswohnungswesen" 
vorgesehen ist. Die Förderung der Errichtung 
von Wohnungen für die erwähnoen Bevölke
rungsschichten ist durch das Bundesgesetz 'vom 
15. April 1921, BGBl. Nr. 252, betreffend die 
Ausgestaltung' des staatlichen Wohnungs-Für
sorgefonds zu einem Bundes-Wohn- und Sied
lungsfonds, wie auch durch das WtOhnhaus-Wie
deraufbaugesetz vom 16. Juni 1948, BGBI. 
Nr. 130, und durch das Wohnbauförderungs
gesetz 1954, BGBl. Nr. 153, geregelt. Die Förde
rung auf Grund der genannten Bundesgtesetze . 
wird Gemeinden, gemeinnützigen Bauvereinl
gungen und anderen juristischen und natür
lichen Personen gewährt. Der Personenkreis, für 
den die Empfehlung gilt, deckt sich weitgehend 
mit den Bevölkerungsgruppen, die nach den ge
nannten österreichischen Rechtsvorschriften für 
Förderungsmaßnahmen in Betracht kommen. 
Der Wohnungsbau wird außer durcl1 di,e genann
ten bundesr,echtlichen Vorschriften auch auf 
Grund von landesrechtlichen ,Vorschriften geför
dert. Auch viele Städte und größ,ere Gemeinden 
haben durch verschiedene Förderungsmaßnah
men den Wohnungsbau für den g,enannten Per
sonenkreiserleichtert. Die notwendigen Kosten 
für die Instandhaltung ,von Wohnhäusern sind 
aus deh Mietzinseingängen zu bestr'eiten. Rei
chen diese nich,t aus, kann über Antrag' eine ent
spl1echende Erhöhung des Mietzinses allenfalls 
gerichtlich festgesetzt werden. Nicht auf
gebrauchte' Mietzinseingänge können bei Vor
liegen bestimmter Voraussetzungen auch für 
Verbesserungen (Modernisierungen) verwendet 
werden, 

Die' geltenden Vorschrihen des Mietengesetzes 
hinsichtlich der Mietzinsbildung bilden für Alt
wohnungen weitgehend ,einen Schutz gegen un
zumutbare Mietzinse. Bei Neubauten, die aus 
öffentlichen Mitteln gefördert werden, wird die 
laufende Wohnungsaufwandbelastung dadurch 
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in verhältnismäßig zumutbaren Grenzen gehal
ten, daß die Darlehen langfristig und zu niedri
gem Zinsfuß gewährt werden. Überdies gewäh
ren auch die Bestimmungen des Mietzinsstop
gesetzes, BGBL Nr. 132/1954, für alle bis zum 
30. Juni 1954 bezogenen Wohnungen in Neu
'bauten einen Schutz. Ungeachtet aller dieser 
Maßnahmen hat die Entwicklung in den letzten 
Jahren vielfach zu großen Unterschieden in der 
Wohnungsaufwandbelastung geführt, die bisher 
einer Bereinigung nicht zugeführt werden konn
ten. 

Wegen der auf Grund des Bundesverfassungs
gesetzes zwischen dem Bund und den Ländern 
in Angelegenheiten des Bau-, Wohnungs- und 
Siedlungswesens geteilten Kompetenzen stößt 
die Errichtung einer staatlichen Zentralstelle, 
wie si.e die Empfehlung anregt, auf Schwierig
keiten. Eine allgerpeine Koordinierung der auf 
Grund dies,er verschiedenen Kompetenzen er
gehenden Maßnahmen erscheint allenfalls auf 
freiwilliger Grundlage ebenso erstrebenswert 
wie eine Koordinierung der Landes- und Regio
nalplanung. Programme im Rahmen langfristi
ger Wirtschaftsentwicklungspläne, wie sie die 
Empfehlung vorschlägt, lassen sich nicht in die 
derzeit gegebenen österreichischen Verhältnisse 
einfügen. 

Private und öffentliche Unternehmungen so
wie Gebietskörperschaften fördern vielfach den 
Wohnungsbau zugunsten der bei ihnen beschäf
tigten Arbeitnehmer oder st,ellen diesen Perso
nen Wohnungen zur Verfügung. Den Benützern 
solcher Wohnungen ist die volle Bewegungsfrei
heit sowie der wirtschaftlich,e und rechtliche 
Schutz g,esichert. Für die Bereitstellung von 
Wohnungen durch Arbeitgeber sind betrvebliche 
und soziale Umstände maßgebend. Der in der 
Empfehlung mit gewissen Einschränkungen zum 
Ausdruck gebrachte Grundsatz, es sei im all
gemeinen nicht wünschenswert, daß Arbeitg,eber 
direkt Wohnungen für ihre Arbeitnehmer be-

, reitstellen, hat im Hinblick auf die in Osterreich 
gemachten Erfahrungen nur insoweit in die Ge
setzgebung Eingang gefunden, als die Errichtung 
von Werkswohnungen durch Wirtschaftsunter
nehmungen von der Förderung aus dem Bundes
Wo~n- und SiedlungsfondS'Sowienach den Vor
schriften' des Wohnbauförderungsgesetzes 1954 
ausgeschlossen ist. 

Die Möglichkeit, daß Arbeitnehmer auch das 
Eigentum an Wohnungen erwerben, ist gegeben, 
bei' vom Bundes-Wohn- und SiedIungsfonds ge
förderten Wohnungen allerdings nur mit gewis
sen Einschränkungen, hinsichtlich deren Beseiti
gung Bestrebungen im Gange sind. 

Die i~ der Empfehlung angel"egte Aufstellung 
von Mindestwohnnormen, welche die Errichtung 
zweckmäßiger und zeitgemäß ausgestatteter 
Wohnungen sichern, ist in den Bauordnungen 

sowie in den vorerwähnten bundes- und landes
rechtlichen Wohnbauförderungsvorschriften be
reits weitgehend erfüllt. 

Bezüglich der Arbeitskräfte und der Beschaf
fung der notwendigen Materialien ist zu sagen, 
daß die österreichische Bauwirtschaft voll be
schäftigt und in manchen Gegenden sogar über
beschäftigt ist. Die BesChäftigung in der Bauwirt
schaft ist jedoch auch nach Vergrößerung des 
Umfanges der Winterarbeit jahresz<eitlich be
dingt unterschiedlich. Das hat zur Folge, daß die 
Produktionskapazität, insbesondere die Arbeits
kräfte, nicht voll ausgenützt werden können. In 
der Bauhauptsaison kann der ang,emeldete Be

,darf der Bauwirtschaft in der Regel d\lrch in
ländische Arbeitskräfte nicht zur Gänze befrie
digt werden. Die Bemühungen, die Beschäfti
gung von ausländischen Arbeitskräften in grö
ß'erer Zahl zu ermöglichen, haben bisher nicht zu 
dem erwarteten Ergebnis geführt. Die Versor
gung mit Baumaterialien konnte bisher, abges~
hen von zeitweiligen Engpässen, mit der Bau" 
tätigkeit Schritt halten. 

Im Interesse einer möglichst gleichmäßigen 
Beschäftigung im Baugewerbe ,während des gan
zen Jahres sind di,e zuständigen Stßllen bestrebt, 
Bewilligungen von Förderungsanträgen durch 
. Bundes- und Landesdienstst:ellen sowi.e die Ver
gebung von öffentlichen Bauaufträgen so zu 
streuen, daß sich tunliehst auch für die ungün
stige Jahr,eszeit Beschäftigungsmöglichkeiten er
geben; auch verschiedene t,echnisc.he Einrichtun
,gen werden zu diesem Zwecke immer mehr an
gewendet. 

Die. Bauführung während der ungünstigen 
Jahreszeit w'ird dadurch erleichtert, daß Bauherr 
und Bauführer nach cl.em Arbeitslosenversiche
rungsg,esetz im Rahmen der Produktiven Ar
beitslosenfürsorg,edie Möglichkeit haben, zum 
teilweisen Ersatz der bei Durchführung von 
Bauarbeiten während der Wintermonate erwach
sen~n Mehrkosten Beihilfen in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Gebietskörp.crschaften haben nach der 
österreichischen Rechtslage in gleicher Weise das 
Recht, Land für den Bau von Arbeiterwohnun
g,en zu erwerben wie Privatpersonen. Zur Prü-' 
fung der für die Assanierung ungesunder Wohn
viertel und zur Beschaffung von Bauland für 
Wohnbauzwecke erforderlichen Maßnahmen hat 
die Bundesregierung im Jahre 1959 ein Minister
komite,eeingesetzt; dieses hat seine Beratungen 
noch nicht abgeschlossen. 

Das neue Instrument der' Internationalen 
Arbeitsorganisation enthält noch weitere Anre
gungen, die für die Gestaltung und Durchfüh
rung der künftigen Wohnbaupolitik im Interesse 
des auf Grund dieses Instrumentes begünstigten 
Personel1kreises bedeutsam sind; dazu gehört 
u. a. auch die Selbsthilfe, die zu begrüßen ist, 
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sofern sie sich in den Schranken der gesetzlich.en 
Vorschrift,en, insbesondere der baurechtlichen 
und gewerber·echtlichen Bestimmungen, hält. 
Einige Bestimmungen der Empfehlung, insbeson
dere solche für in Entwiddung befindliche Län
der, kommen für' österreich kaum oder über
haupt nicht in Betracht. 

Die Bundesregierung hat in der Sitzung des 
Ministerrates vom 17. April 1963 beschlossen, 
das übereinkommen (Nr. 116) übet die teilweise 
Abänderung der von der Allg.emeinen Konferenz 
der Internationalen Arbeitsorganisation auf 
ihren ersten zweiunddreißig Tagungen angenom
menen über.einkommen zur Vereinheitlichung 
der Bestimmungen betreffend die Ausarbeitung 
von Berichten über die Durchführung der über
einkommen durch den Verwa1tungsrat des In
ternationalen Arbeitsamtes dem Herrn Bundes
.präsidenten zur Ratifikation vorzuschlagen und 
hiezu gemäß Artikel 50 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 die Genehmi
gung des Nationalrates einzuholen, den Bericht 

über die Empfehlung (Nr. 115) betreffend Ar
beiterwohnungen zur I}cenntnis zu nehmen und 
diesen Bericht dem Nationalrat vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

An t rag: 

"Der Nationalrat wolle 

1. dem übereinkommen (Nr. 116) über die teil
weise Abänderung der von der Allgemeinen 
Konferenz der Internationalen Arbeitsorgani
sation auf ihr·en ersten zweiunddreißig 
Tagungen angenommenen' Über·einkommen 
zur Vereinheitlichung der Besti!llmungen be
treffend die Ausarbeitung von Berichten über 
die Durchführung der übereinkommen durch 
den Verwaltungs rat des Internationalen Ar
beitsamtes die verfassungsmäßige Genehmi
gung erteilen und 

2. den Bericht über die Empfehlung (NI'. 115) 
betreffend Arbeiterwohnungen zur Kenntnis 
nehmen." 
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Internationale Arbeitskonferenz 

Übereinkommen 116 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
DIE TEIL WEISE ABÄNDE
RUNG DER VON DER 
ALLGEMEINEN KONFE
RENZ DER INTERNA
TIONALEN ARBEITSOR
GANISATION AUF IH
REN ERSTEN ZWEI
UNDDREISSIG TAGUN
GEN ANGENOMMENEN 
ÜBEREINKOMMEN ZUR 

VEREINHEITLICHUNG 
DER BESTIMMUNGEN 
BETREFFEND DIE AUS:
ARBEITUNG VON BE
RICHTEN ÜBER DIE 
DURCHFÜHRUNG DER 

ÜBEREINKOMMEN . 
DURCH DEN VER WAL
TUNGSRAT DES INTER
NATIONALEN ARBEITS-

AMTES 

Die Allgemeine Konferenz 
der Internationalen - Arbeits" 
organisation, 
die vom Verwaltungsrat ·des 
- Internationalen Arbeitsamtes 

nach Genf einberufen wurde 
und am 7. Juni 1961 zu ihrer 
fünfundvierzigsten . Tagung 
zusammengetreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene 
Anträge anzunehmen betref
fend die teilweise Abänderung 
der von der Konferenz auf 
ihren ersten zweiunddreißig 
Tagungen angenommenen 
übereinkommen zur Verein~ 
heitlichung der Bestimmungen 
betreffend die Ausarbeitung 
von Berichten über die Durch
führung der ü~ereinkommen 
durch den Verwaltungsrat des 
Internationalen Arbeitsamtes, 
und . 

dabei bestimmt, daß diese An
träge. die' Form eines inter
nationalen übereinkommens 
erhalten sollen. 

Convention 116 

CONVENTION CONCER
NING THE PARTIAL RE
VISION OF THE CON
VENTIONS ADOPTED BY 
THE GENERAL CONFE
RENCE OF THE INTER
NATIONAL LABOUR OR
GANISA TION AT ITS 
FIRST THIR TY -TWO SES
SIONS FOR THE PUR
POSE OF STANDA&DI
SING THE PROVISIONS 
REGARDING THE PRE
PARATION OF REPOR TS 
BY . THE GOVERNING 
BODY OF THE INTER
NATIONAL LABOUR OF
FICE ONTHE WORKING 

OF CONVENTIONS 

The General ·Conference of 
the International Labour Orga
nisation, 
Having been convened at 

Geneva bythe Governing 
Body of the International 
Labour Office, and having 
met in its Forty-fifth Session 
on 7 June 1961, and 

Having decided upon the adop
tion of certain proposals 
with regard to the partial 
revision of the Conventions 
adopted by the General Con
ference 'of the International 
Labour Organisation at its 
first thirty-two sessions for 
the purpose of standardising 
the provisions regarding the 
preparation of reports by the 
Governing Body of the Inter
national Labour Office on the 
working of Conventions, and 

Considering that these proposals 
must take the form' of an 
international Conv~ntion, 

Convention 116 

CONVENTION POUR LA 
REVISION PARTIELLE 
DES CONVENTIONS 
ADOPTEES PAR LA CON
FERENCE GENERALE PE 
L'ORGANISATION IN-
TERNATIONALE DU 
TRAVAIL EN SES TREN-
TE-DEUX PREM~ERES ~ 
SESSIONS, EN VUE D'UNI
FIER LES DISI>OSITIONS 
RELATIVES A LA PREPA
RATION DES RAPPORTS 
SUR L' APPLICATION DES 
CONVENTIONS PAR LE 
CONSEIL' D' ADMINIS
TRATION DU BUREAU 
INTERNATIONAL DU 

TRAVAIL 

La Conference generale de 
l'Organisation internationle du 
Travail, 
Convoquee a Geneve par le 

. Conseil d'administration du 
Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 
7 juin 1961, en sa quarant:e
cinquieme session; 

Apres avoir decide d'adopter 
certaines propositions rela
tives a b. revision partielle des 
conventions adoptees par la 

. Conference generale de l'Or
ganisation internationale du 
Travail en ses trente-deux 
premieres sessions, en vue 
d'unifier les dispositions' rela
tives a la preparation des 
rapports sur l'application des 
conventions par le Conseil 
d'administration du Bureau 
international du Travail; 

Considerant que ces proposi
tions doivent prendre la 
forme d'une convention 
in ternationale, 
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. Die Konferenz nimmt heute, 
am 26. Juni 1961, das folgende 
übereinkommen an, das als 
übereinkommen über die Ab
änderung der Schluß artikel, 
1961, bezeichnet wird. 

Artikel 1 

In den von der Internationa
len Arbeitskonferenz auf ihren 
ersten zweiunddreißig Tagungen 
angenommenen übereinkom
men ist der Schlußartikel, wo
nach der Verwaltungsrat des 
Internationalen Arbeitsamtes 
der Allgemeinen Konferenz 
einen Bericht über die Durch
führung des übereinkommens 
vorzulegen hat, durch den nach
stehenden -Artikel zu ersetzen: 

"Der V erwaltungsra t des 
Internationalen Arbeitsamtes 
hat, sooft er es für nötig er
achtet, der Allgemeinen Kon
ferenz einen Bericht über die 
Durchführung dieses über
·einkommens zu erstatten und 
zu prüfen, ob die Frage seiner 
gänzlichen oder teilweisen 
Abänderung auf die Tages
ordnung der Konferenz ge
setzt werden solL" 

Artikel 2 

Jede von einem Mitglied dem 
Generaldirektor des Internatio
nalen Arbeitsamtes nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses übereinkommens mitge
teilte' förmliche Ratifikation 
eines der von der Konferenz auf 
ihren ersten zweiunddreißig Ta
gungen angenommenen über
einkommen gilt als Ratifikation 
des .betreffenden übereinkom
mens in der durch das vorlie
gende übereinkommen abgeä~
derten Fassung. 

Artikel 3 

Zwei Ausfertigungen dieses 
Übereinkommens werden· vom 
Präsidenten der Konferenz und 
vom Generaldirektor des Inter~ 
nationalen Arbeitsamtes unter
zeiChnet. Eine dieser Ausferti
gungen wird im Archiv des 
Internationalen Arbeitsamtes 
hinterlegt, die andere dem 

, 91 der Beilagen 

adopts this twenty-sixth day of 
Jun~ of the year. one thousand 
nine hundred and sixty-one the 
following Convention, which 
may be cited as the Final Ar
ticles Revision Convention, 
1961: 

Article 1 

In the texts of the Conven
tions: adopted by the Inter
national Labour Conference in 
the course of its first thirty":two 
sessions, the Final Article 
providing for the presentatiOli 
by the Governing Body of the 
International Labour Office to 
the General Conference of a 
report on the working of the 
Convention shall be omitted 
and the following article shall 
be substituted for it: 

"At such times as it may 
consider necessary the Gov
erning Body of the Inter
national Labour Office shall 
pr,esent to the General Con
ference areport on the work
ing of this Convention and 
shall examine the desirability 
of placing on the agenda of 
the Conference the question 
n-f its revision in whole or in 
part." 

Article 2 

Any Member of the Organisa
tion which, after thedate ofthe 
coming into force of this Con
vention, communicates to the 
Director-General of the Inter
national Labour Office its 
formal ratification of any Con
vention adopted by the Con
ference in the course of its first 
thirty-two sessions shall be 
deemed to have ratifiedthat 
Convention as modified by this 
Convention. 

Article 3 

Two copies of this Conven
ti on shall be authenticated by 
the signature of the President of 
the Conference and of the 
Director-General of the Inter
national Labour Office. Of these 
copiesone shall be deposited in 
the archives of the International 
Labour Office and the other 

adopte, ce vingt-sixieme jour de 
juin mil neuf cent soixante et 
un, la convention ci-apres, qui 
sera denommee Convention 
portant reVlSlon des articles 
finals, 1961: 

Article 1 

Dans·le texte des conventions 
adoptees par la Conference 
internationale du Travail au 
cours de ses trente-deux pre
mieres sessions, l'article final 
prevoyant la presentation d'un 
rapport sur 1'application de la 
convention, par le Conseil 
d'administration du Bureau 
international du Travail, a la 
Conference generale sera ornis 
et remplace par l'article suivant: 

« Chaque fois qu'il le 
jugera necessaire, le Conseil 
d'administration du Bureau 
international du Travail 
presentera .ala Conference 
generale un rapport sur 
l'application de la presente 
'convention et examinera s'il 
y a lieu d'inscrirc al'ordre du 
Jour de la Conference· la 
question de sa revision totale 
ou partielle. » 

Article 2 

Tout Membre de l'Organisa
tion qui, apres la date de l'entree 
en vigueur. de la presente con
vention, communiquera au 
Directeur general du Bureau 
inter~ational du Travail sa rati- ' 
fication formelle d'une con
vention adoptee paria Confe
rence au cours de ses trente
deux premieres sessions sera 
cense avoir ratifie cette conven
tion telle qu'elle a ete modifiee 
par la presente convention. 

. Article 3 

. Deux exemplaires de la· pre- -
sente convention seron~ signes 
par le President de la Con
ference et par le Directeur -ge
neral du Bureau international 
du Travai1. L'un de ces exem
plaires sera depose aux archives 
du Bureau international du 
Travail, l'autre, entre' les mains 
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Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zwecks Eintragung 
nach Artikel 102 der Charta der 
Vereinten Nationen übermit
telt. Der· Generaldirektor stellt 
jedem Mitglied der Internatio
nalen Arbeitsorganisation eine 
beglaubigte Abschrift dieses 
Übereinkommens zu. 

Artikel 4 

1. :Pie förmlichen Ratifikatio
nen dieses Übereinkommens 
sind dem Generaldirektor des 
Internationalen Arbeitsamtes 
mi tzu teilen. 

2. Das Übereinkommen tritt 
mit dem Tag in Kraft, an dem 
der Generaldirektor die Rati
fikationen zweier Mitglieder der 
Internationalen Arbeitsorganisa
tion erhalten hat. 

91 der Beilagen 

shall be communicated to the 
Secretary-General of the Uni ted 
Nations for registration in ac
cordance with article 102 oE the 
Charter of the United Nations. 
The Director-General shall co~-
municate a certified . copy of 
this Convention to each of the 
Members of the International 
Labour Organisation. 

Arti~le 4 

1. The formal ratifications of 
this Convention shall be com
municated to the Director
General of the International 
Labour Office. 

2. This Convention shall 
come into force at the date on 
which the ratifications of two 
Members of the International 
Labour Organisation have been 
received by the 'Director
General. 

7 

du Secretaire general des Na
tions Unies pour enregistrement 
conformement a l'article 102 de 
la Charte des Nations Unies. Le 
Directeur general communi
quera une copie certifiee con
forme de la presente convention 
a chacun des Membres de 
l'Organisation internationale du 
Travail. 

Artic1e 4 

1. Les ratifications' formelles 
de la presente convention seront 
communiquees . au Directeur 
general du Bureau international 
du Travail. 

2. La presente convention 
entre ra en vigueur a la date ou 
les· ratifications de deux 
Membres de l'Organisation 
internationale du Travail aurorit 
ete re~ues par. le Directeur • 
general. 

3. Sobald dieses Übereinkom
men in Kraft getreten ist, sowie 
in der Folge beim Eingang jeder 

3. On the coming into force 3. Des la date d'entree en 

weiteren Ratifikation dieses 
Übereinkommens gibt .der 
Generaldirektor des Internatio
nalen Arbeitsamtes allen Mit
gliedern der Internationalen 
Arbeitsorganisation und dem 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hi~rvon Kenntnis. 

of this Convention and on the vigueur de la presente conven
subsequent receipt of further tion ainsi quedes la reception 
ratifications of the Convention, subsequente de nouvelles rati
the Director-General of the I fications de la presente conven
International Labour Office tion, le Directeur general du 
shall so notify all the Members Bureau international du Travail 
of the International Labour notifiera ce fait a tous les 
Organisation and the Secretary- Membres de l'Organisation 
General of the United Nations. internationale du Travail et au 

4. Jedes Mitglied, das dieses 4. Each Member of the Or-
Übereinkommen ratifiziert, er- ganisation which ratifies this 
kennt an, daß vom Zeitpunkt Convention thereby recognises 
des erstmaligen Inkrafttretens that the obligation of the 
dieses Übereinkommens an die Governing Body under Con
in Artikel 1 dieses Übereinkom- ventions adopted by the· Con
mens enthaltenen Bestimmun- ference at its first thirty-two 
gen des abgeänderten Artikels sessions to present to theCon
an die Stelle der Verpflichtungference at the intervals prescrib
treten, die dem Verwaltungsrat ed thereby areport on the 
durch die von der Konferenz working of each Convention 
auf ihren ersten zweiunddreißig and to examine at such intervals 
Tagunge!l angenommenen über- the desirability of placing on 
einkommen auferlegt wurde, der the agenda of the Conference 
Konferenz in den darin vor- the question of the revision of 
geschriebenen Zeitabständen the Convention in whole or in 
einen Bericht über die Durch- part was replaced as from the 
führung jedes dieser Über.ein- first coming into force of this 
kommen vorzulegen und gleich: COl1vention by the provisions 
zeitig zu prüfen, ob die Frage of the modified article set forth 
seiner gänzlichen oder teilweisen in Article 1 of this Convention. 
Abänderung auf die Tagesord-
nung der Konferenz gesetzt 
werden soll. 

Secretaire general des Nations 
Unies. 

4. Tout Membre qui ratifie la 
. I • A 

presente conventlOn recollnalt 
que les dispositions de la -dause 
modifiee enoncee a l'article 1 ci
dessus remplacent, des l'entree 
en vigueur initiale du present 
instrument, l'obligation faite au 
Conseil d'administration, lUX 

termes des conventions adoptees 
par la Conference a ses trente
deux premieres sessions, de pre
senter a celle-ci, a des intervalles 
fixes par lesdites conventions, 
un rapport sur l'application de 
chacune d'entre elles et d'exami
ner en meme temps s'il y a fieu 
d'inscrire a l'ordre du jour de 
la Conference la question de sa 
revision totale ou partielle. 
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Artikel 5 

Ungeachtet irgend welcher Be
stimmungen in den von der 
Konferenz auf' ihren ersten 
zweiunddreißig Tagungen an
genommenen übereinkommen 
bewirkt die Ratifikation dieses 
übereinkommens durch ein Mit
glied nicht ohne weiteres die 
Kündigung irgend eines der be
zeichneten übereinkommen; 
ebensowenig schließt das Inkraft
treten. dieses übereinkommens 
weitere Ratifikationen eines 
jener übereinkommen aus. 

Artikel 6 

1. Nimmt die Konferenz em 
neues übereinkommen an, 
welches das vorliegende über
einkommen ganz oder teilweise 
abändert, und sieht das neue 
übereinkommen nichts anderes 
vor, so gelten folgende Bestim
mungen: 
a) Die Ratifikation des neu

gefaßten übereinkommens 
durch ein Mitglied schließt 
ohne weiteres die Kündigung 
des vorliegenden überein-

, kommens in sidl, voraus
gesetzt, daß das neugefaßte 
übereinkommen in Kraft ge
treuen ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkraft
tretens des neugefaßten über
einkommens an kann das 
vorliegende übereinkommen 
v,on den Mitgliedern nicht 
mehr ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vor~ 
liegende übereinkommen nadl 
Form und Inhalt jedenfalls in 
Kraft für die Mitglieder, die 
dieses, aber nicht das neugefaßte 
übereinkommen ratifiziert 
haben. 

. Artikel 7 

Der französische und . der 
englische Wortlaut dieses über
einkommens sind in gleicher 
Weise maßgebend. 

91 der Beilagen 

Article 5 

Notwithstanding anything 
contained in, any of the Con
ventions adopted by the Con
ference in the course of its first 
thirty-two sessions the ratifica
ti on of this Convention bya 
Member shall not ipso jure in
volve the denunciation of any 
such Convention, nor shall the 
entry into force of this Con
vention dose .any such Con
vention to further ratification. 

Article 6 

1. Should the Conference 
adopt a new Convention 
revlSlng this Convention in 
whole or in part, then, ·unless 
the new Convention otherwise 
provides-

(a) the ratification by a Mem
ber of the new revising Con
vention shall ipso jure invol
ve the denuncia tion. o{ this 
Conv·ention if arid when the 
new revising Convention 
shall have come into force; 

(b) as from the date when the 
new revlSlng Convention 
comes into force this Con
vention shall cease to be open 
to ratification by the Mem
bers. 

Article 5 

Nonobstant toute disposition 
figurant dans une des conven
tions adoptees par la Conference 
au cours de ses trente-deux pre
mieres sessions, la ratification de 
la presente convention par un 
Membre n'entrainera pas de 
plein droit la denonciation 
d'une quelconque desdites con
ventions, et l'entree en vigueur 
de la presente convention n'aura 
pas pour effetde fermer aucune 
desdites conventions a de nou
velles ratifications. , 

Article 6 

1. Au caS ou la 'Conference 
adopterait une nouvelle conven
tion portant revision totale ou 
partielle de la presente conven-' 
tion, et a moins que la nouvelle 
convention n'en dispose autre
ment: 

a) la ratification par un 
Membre de la nouveHe con
vention entrainerait de plein 
droit denonciation de la 
presente convention, sous 
reserve que la nouvelle con
vention portant revision SOlt 
en tree en vigueur j . 

b) a partir de la date d' entree 
en vlgueur de la nouveUe 
convention portant reVISIOn, 
la presente convention ces
serait d'~tre O].lverte . a la 
ratification des Membres. 

2. This Convention shall in 2. La presente convention 
any case remain in force in its I demeurerait en tout cas en 
actual form and content for vigueur dans sa forme et teneur 
those Members which have pour Ies Membres qui I'auraient 
ratified it but have not ratified ratifiee et qui ne ratifieraient 
the revising Convention. pas la convention portant 

Article 7 

The English and French 
versions of the Conve'ntion are 
equally authoritative. 

I 

revision . 

Article 7 

Les versions frans:aise et 
anglaise de la presente conven
tion font egalement foi. 

A 
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Empfehlung 115 

Empfehlung betreffend Arbeiterwohnungen 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeits9rganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen 
Arbeitsamtes nach Genf einberufen wurde 
und am 7. Juni 1961 zu ihrer fündfund
vierzigsten Tagung zusammengetreten ist, . 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzuneh
men< betreffend die Arbeiterwohnungen, eine 
Frage, die den fünften Gegenstand ihrer 

. Tagesordnung bildet, und 
dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form 

einer Empfehlung erhalten sollen. 
Die Konferenz nimmt heute, am 28. Juni 1961, 

die folgende Empfehlung an, die als Empfehlung 
betreffend Arbeiterwohnungen, 1961, bezeichnet 
wird, 

Da die Verfassung der Internationalen Arbeits
organisation vorsieht, daß die Organisation die 
in der Erklärung von Philadelphia dargelegten 
Ziele fördern soll, worin die feierliche Verpflich
tung der Internationalen Arbeitsorganisation an
erkannt wird, bei den einzelnen Nationen der 
Welt Programme zur Erreichung angemessener 
Wohnverhältnisse zu fördern, 
. da die Allgemeine Erklärung der Menschen

rechte, die von der Gene~alversammlung der Ver'
einten Nationen angenommen wurde, anerkennt, 
daß "jeder Mensch Anspruch auf eine Lebens
haltung hat, die seine und seiner Familie Ge-
sundheit und Wohlbefinden, einschließlich 
... Wohnung ... , gewährleistet", . 

da die Vereinten Nationen und die Internatio
nale Arbeitsorganisation in übereinstimmung mit 
dem Koordinierten Arbeitsprogramm der Ver
einten Nationen und derSonderorganisationen für 
Wohnungswesen und Stadt- und Landesplanung, 
von dem der Wirtschafts- und Sozialrat und der 
Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes 
im Jahre 1949 Kenntnis nahm, anerkannt haben, 
daß die Vereinten Nationen die Verantwortung 
auf dem gesamten Gebiet des Wohnungswesens 
und der Stadt- und Landesplanung haben und die 
Illternationale Arbeitsorganisation ein besonderes 
Interesse an Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit Arbeiterwohnungen hat, 

empfiehlt die Konferenz, daß jedes Mitglied 
im Rahmen seiner allgemeinen Sozial- und Wirt
schaftspolitik die folgenden allgemeinen Grund
sätze in einer den innerstaatlichen Verhältnissen 
entsprechenden Art und Weise anwendet: 

Allgemeine Grundsätze 
I. Geltungsbereich 

1. Diese Empfehlung gilt für Wohnungen von 
manuellen und nichtmanuellen Arbeitskräften 
einschließlich selbständig erwerbstätiger und 
älterer, im Ruhestand befindlicher oder körper
lich behinderter Personen. 

H. Ziele der< innerstaatlichen Wohnungspolitik 

2. Die innerstaatliche Politik sollte darauf ab
zielen, im Rahmen der allgemeinen W ohnungs
politik den Bau von Wohnungen und zugehöri
gen Gemeinschaftseinrichtungen zu fördern, da
mit allen Arbeitnehmern und ihren Familien aus
reichende und angem~ssene Wohnungen in ge-' 
eigneten Umweltverhältnissen zur Verfügung 
stehen. Den Personen mit dem dringendsten Be
darf sollte. ein gewisser Vorrang eingeräumt 
werden. 

3. Ebenso sollte der Instandhaltung, Verbesse
rung und Modernisierung der bestehenden Wah
nungen und zugehörigen Gemeinschaftseinrich
tungen Beachtung geschenkt werden. 

4. Es sollte das Ziel sein, daß der Arbeitnehmer ' 
für eine ausreichende und angemessene Wohnung 
nicht mehr als einen zumutbaren Teil seines Ein
kommens, sei es in Form von Mietzins oder von 
Zahlungen zum Erwerb einer solchen Wohnung, 
aufwenden muß. 

5. Die Programme für den Arbeiterwohnungs
bau sollten dem privaten, genossenschaftlichen 
und öffentlichen Wohnungsbau angemessenen 
Spielraum lassen. 

6. Da' die Programme für die Errichtung 
dauerhafter Wohnbauten in großem Maßstab 
wegen der Knappheit an gelernten und angelern
ten Arbeitskräften sowie an materiellen Hilfs
mitteln, die sowohl für den Wohnungsbau als 
auch für die Erzeugung anderer der Erweiterung 
der Produktionskapazität dienlicher Güter be
nötigt werden, mi~ den Programmen für die' 
Entwicklung und das Wad1Stum der Wirtschaft 
unmittelbar konkurrieren können, sollte die 
Wohnungsbaupolitik mit der allgemeinen Sozial
und Wirtschaftspolitik in der Weise koordiniert 
werden, daß dem Arbeiterwohnungsbau ein 
Dringlichkeitsgrad eingeräumt werden kann, der 
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sowohl den Bedarf an Arbeiterwohnungen aJs 
auch die Erfordernisse einer ausgeglichenen Wirt
schaftsentwicklung berücksichtigt. 

7. Jede Familie sollte, falls sie es wünscht, eine 
gesonderte, vollständige Wohnung haben. 

III. Aufgaben der öffentlichen Stellen 

8. (1) Die zuständigen innerstaatlichen Stellen 
sollten unter gebührender Berücksichtigung des 
verfassungsmäßigen Aufbaues des betreffenden 
Landes eine zentrale Stelle errichten, mit der alle 
öffentlidlen Stellen, die Aufgaben irgendwelcher 
Art auf dem Gebiet des Wohnungswesens haben, 
zusammenwirken sollten. 

(2) Zu den Aufgaben dieser zentralen Stelle 
sollte es gehören, . 

a) den Bedarf an Arbeiterwohnungen und Ge
meinsmaftseinrimtungen zu un tersumen 
und zu ermitteln und 

b) Programme für den Arbeiterwohnungsbau 
aufzustellen, die Maßnahmen zllr Sanierung 
von Elendsvierteln und zur Umsiedlung 
ihrer Bewohner umfassen sollten. 

(3) Die maßgebenden Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbände sowie andere beteiligte Organi
sationen sollten bei der Tätigkeit der zentralen 

. Stelle mit herangezogen werden. 

9. Die innerstaatlimen Wohnungsbaupro
gramme sollten darauf gerichtet sein, unter Be
rücksimtigung anderer innerstaatlimer Ziele und 
in den Grenzen des Bedarfs zu gewährleisten, daß 
alle privaten und öffentlichen Hilfsquellen, die 
für diesen Zweck verfügbar gemamt werden 
können, koordiniert und für den Bau von Arbei
terwohnungen und zugehörigen Gemeinsmafts
einrimtungen verwendet werden. 

10. Ist zur laufenden Deckung des innerstaat
lichen Bedarfs an Arbeiterwohnungen eine erheb
lime, dauernde Erweiterung der Kapazität des' 
Wohnungsbausektors erforderlich, so sollten die 
Pläne für die Wirtsmaftsentwicklung unter Be
rücksimtigung anderer innerstaatlicher Ziele Maß
nahmen umfassen, die dem Wohnungsbau auf 
lange Sicht die benötigten Famarbeitskräfte, Bau
stoffe, Ausrüstung und Finanzierungsmittel 
simernsollen. 

11. Die öffentlichen Stellen sollten, soweit er
forderlich und durmführbar, für die direkte Be
reitstellung von Arbeiterwohnungen sorgen, die 
gemietet oder zu Eigentum. erworben werden 
können, oder sollten deren Bereitstellung an
regen. 

IV. Bereitstellung von Wohnungen durch die 
Arbeitgeber . 

12. (1) Die Arbeitgeber sollten anerkennen, wie 
wichtig es für sie ist, daß ihren Arbeitnehmern 
unter geremten Bedingungen Wohnungen durm 
öffentlime Stellen oder selbständige private Kör-

perschaften, wie etwa Wohnungsgenossensmaften 
und andere von den Unternehmen getrennte 
Gesellschaften, zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Es sollte anerkannt werden, daß es im all
gemeinen nicht wünschenswert ist, daß Arbeit
geber direkt Wohnungen für ihre Arbeitnehmer 
bereitstellen, außer wenn die Umstände. dies er
fordern, zum Beispiel 'w..enn ein Betrieb weit von 
den üblichen Wohnzentren entfernt liegt oder 
wenn die Art der Arbeit erfordert, daß der Ar
beitnehmer auf Abruf zur Verfügung stehen 
muß .. 

(3) Werden Wohnungen durch den Arbeitgeber 
bereitgestellt, so sollten 

a) die grundlegenden Mensmenrechte, ms
besondere die Vereinigungsfreiheit, den 
Arbeitnehmern gegen über aner kann t 
werden; . 

b) die Gesetze und Gewohnheiten des Landes 
im Falle der Kündigung des Mietvertrages 
oder der Räumung solmer Wohnungen bei 
Beendigung des Arbeitsvertrages in vollem 
Umfang beamtet werden und 

c) die verlangten Mietzinse mit dem in Ab-
o satz 4 aufgestellten Grundsatz in Einklang 
stehen und keinesfalls einen spekulativen 
Gewinn abwerfen . 

(4) Die Bereitstellung von Unterkünften und 
Gemeinsmaftsdiensten als Arbeitsentgelt durch 
die Arbeitgeber sollte verboten oder so weit ge
regelt werden, als dies der Schutz der Interessen 
der Arbeitnehmer erfordert. 

V. Finanzierung 

13. (1) Die zuständigen Stellen sollten alle Maß
nahmen treffen, die geeignet sind, die Durmfüh
rung der genehmigteh Programme für den 
Arbeiterwohnungsbau sicherzustellen, indem sie 
für die notwendige regelmäßige und fortlaufende 
Finanzierung' sorgen. 

(2) Zu diesem Zweck sollten 
a) öffentlime und private Einrichtungen für 

qie Gewährung von Darlehen zu mäßigen 
Zinssätzen zur Verfügung gestellt werden 
und . 

b) diese Einrichtungen durm andere zweck
dienliche Methoden der direkten und in
direkten finanziellen Unterstützung ge
eigneter privater, genossenschaftlicher und 
öffentlimer Hauseigentümer, zum Beispiel 
in Form von Zusmüssen, Steuererleichte
rungen und Senkung der Steuerbemessungs
grundlage, ergänzt werden. 

14. Die Regierungen sowie die Arbeitgcbcr- und 
Arbeitnehmerverbände sollten Wohnungsgenos
senscliaften und ähnlime gemeinnützige Woh
nungsgesellschaften fördern. 

15. Die öffentlimen Stellen sollten zu gewähr
leisten sumen, daß Arbeitnehmern, die Eigen~ '-
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tümer einer Wohnung werden oder ein Eigen
heim errichten wollen, öffentliche und private 
Einrichtungen für die Inanspruchnahme von Dar
lehen zu tragbaren Bedingungen zur Verfügung 
stehen, und andere zur Förderung des Eigen
heimbesitzes geeignete Maßnahmen treffen. 

16. In Ländern, in denen ein gesunder Kredit
markt besteht und es angebracht erscheint, soll
ten staatliche Systeme der Hypothekenversiche
rung oder der übernahme einer öffentlichen 
Bürgschaft für private Hypotheken als Mittel zur 
Förderung des Arbeiterwohnungsbaues em
geführt werden. 

17. In übereinstimmung mit den landes
üblichen Gepflogenheiten sollten geeignete Maß
nahmen getroffen werden, um 

a) die Spartätigkeit ,von Einzelpersonen, Ge
nossenschaften und privaten Einrichtungen, 
die zur Finanzierung· des Arbeiterwoh
nungsbaues he!"angezogen werden können, 
anzuregen; 

b) Investitionen von Einzelpersonen, Genos
senschaften und privaten Einrichtungen "für 
den -Arbeiterwohnungsbau zu· fördern. 

18. Mit Hilfe öffentlicher Mittel gebaute Ar
beiterwohnungen sollten nicht zum Gegenstand 
von Spekulationen werden. 

VI. Wohnnormen 

19. Die zuständige Stelle sollte grundsätzlich 
unter Berücksichtigung der Ortsverhältnisse 
Mindestwohnnormen festlegen, um die Qauliche 
Sicherheit und ein annehmbares Maß an Wohn
lichkeit, Hygiene und Komfort zu gewährleisten, 
und geeignete Maßnahmen zur Einhaltung dieser 
Normen treffen. 

VII. Maßnahmen zur Förderung der Leistungs
fähigkeit des Baugewerbes 

20. Die Regierungen sollten in Zusammen
arbeit mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
verbänden Maßnahmen fördern, um die wirk
samste Verwendung der verfügbaren Hilfsquellen 
des Baugewerbes und der damit in Verbindung 
stehenden Wirtschaftszweige zu erreichen, und 
nötigenfalls die ~rschließung neuer Hilfsquellen 
anregen. 

VIII. Wohnungsbau und Stabilisierung der Be
Schäftigungslage 

21. Die innerstaatlichen Wohnungsbaupro
gramme sollten in der Weise geplant werden, daß 
der Bau von Arbeiterwohnungenund zugehöri
gen Gemeinschaftseinrichtungen . beim Eintreten 
einer Konjunkturabschwächung beschleunigt 
werden kann. 

22. Die Regierungen und die Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände sollten zur Erhöhung des 
jährlichen Bauvolumens an Arbeiterwohnungen 

und zugehörigen Einrichtungen unter Beachtung 
der in Absatz 6 erwähnten Grundsätze geeignete 
Maßnahmen treffen, durch welche die Saisonc 

arbeitslosigkeit im Baugewerbe verringert wird. 

IX. Stadt-, Landes- und Regionalplanung 

23. Die Programme für den Arbeitetwoh
nungsbau sollten nach bewährten Grundsätzen 
der Stadt-, Landes- und Regionalplanung auf-
gestellt und durchgeführt werden. . 

24. (1) Die öffentlichen Stellen sollten alle ge
eigneten Maßnahmen zur Verhütung der Boden
spekulation treffen. 

(2) Die öffentlichen Stellen sollten 
a) befugt sein, für den Bau von Arbeiter

wohnungen und zugehörigen Gemein
schafiseinrichtungen Grundstücke zu ver
tretbaren Preisen zu erwerben, und 

b) Bodenreserven in geeigneten Lagen schaf
fen, um die Vorausplanung des Baues 
solcher Wohnungen und Einrichtungen zu 
erleichtern. . . 

(3) Solche Grundstücke sollten zu vertretbaren 
Preisen für den Bau von Arbeiterwohnungen und 
zugehörigen Gemeinschaftseinrichtungen zur Ver
fügung gestellt· werden. . 

X. Anwendung d~r Allgemeinen Grundsätze 

25. Bei der Anwendung der Allgemeinen 
Grundsätze dieser Empfehlung sollten sich die 
Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisa
tion und die beteiligten Arbeitgeber- und Arbeit
nehmerverbände, soweit möglich und wünschens
wert, durch die folgenden Vorschläge, betreffend 
die Methoden zur Anwendung der Empfehlung, 
leiten lassen. 

Vorschläge betreffend die Anwendungs
methoden 

I. Allgemeine Erwägungen· 

1. Die gemäß Absatz 8 der Allgemeinen 
Grundsätze angenommenen und durchgeHihrten 
Programme für den Arbeiterwohnungsbau sollten 
die größtmögliche Verbesserung der Wohnver
hältnisse der Arbeitnehmer bewirken, und Zwar 
so rasch es die zu berücksichtigenden Umstände 
zulassen, wie zum· Beispiel die verfügbaren 
innerstaatlichen Hilfsquellen, der Stand der 
Wirtschaftsentwicklung, die Technik und mit dem 
Wohnungsbau konkurrierende andere dringliche 
Vorhaben. 

2. Die innerstaatlichen Wohnungsbaupro
gramme, insbesondere in· Entwicklungsländern, 
sollten besonders den Wohnraumbedarf jener 
Arbeitnehmer berücksichtigen, die in Wirtschafts
zweigen oder in Gebieten beschäftigt oder be
nötigt werden, denen große Bedeutung für das, 
gesamte Land zukommt. 
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3. Bei der Aufstellung und Durchführung von 
Programmen für den Arbeiterwohnungsbau sollte 
auf örtlicher Ebene besondere Beachtung'. ge
schenkt werden 

a) der Größe der Familie des Arbeitnehmers 
und ihrer Zusammensetzung nach Alter 
und GesChlecht; . 

b) den Verwandschaftsbeziehungen innerhalb 
der Familie und 

c) den besonderen Vehältnissen körperlich be
hinderter, alleinstehender und älterer Per
sonen. 

4. Wo es angebracht ist, sollten Maßnahmen 
mit dem Ziel einer besseren Ausnutzung des vor-' 
handenen Bestandes an Mietwohnungen getroffen 
werden, indem der Wohnungstausch ent
sprechend den Bedürfnissen, die sich zum Bei
spiel auf Grund der Familiengröße und des 
Arbeitsortes ergeben, gefördert wird. 

5. Die zuständigen Stellen sollten dem Sonder
problem der Unterbringung von Wanderarbeit
nehmern .und gegebenenfalls deren Familien be
sondere Beachtung schenken, um in dieser Hin
sicht so rasch wie möglich die Gleichbehandlung 
der Wanderarbeitnehmer mit den inländischen 
Arbeitnehmern zu erreimen. 

6. Die Sammlung und Analyse umfassender 
Bau- und Bevölkerungsstatistik~n sowie die 
Durchführung soziologischer Studien sollten als 
wesentliche Elemente bei der Aufstellung und 
Durchführung langfristiger Wohnungsbaupro
gramme gefördert werden. 

11. Wohnnormen 

7. Die in Absatz 19 der Allg.emeinen Grund
sätze erwähnten Wohnnormen sollten sich ins
besondere. beziehen auf 

a) das Mindestmaß an Raum pro Person 
oder pro Familie, wobei darauf geachtet 
werden sollte, daß die Räume angemessene 
Dimension~n und Größenverhältnisse auf
weis.en, unter Zugrundelegung einer oder 

- mehrerer der nachstehenden Bezugsgrößen: 
i) Bodenfläche, 

ii) Rauminhalt oder 
iii) Größe und Anzahl der Räume; 

b) die Zuleitung einwandfreien Wassers in die 
Wohnung des Arbeitnehmers in einer 
Menge, die für alle im Haushalt lebenden 
Personen für persönliche und Haushalts
zwecke ausreicht; 

c) entspr,echende Abwässer- und Müllbeseiti
. gung; 

d) ausreichenden Schutz gegen Hitze, Kälte, 
Feuchtigkeit, Lärm, Brand und krank
heitsübertragende Lebewesen, insbesondere 
Insekten; 

e) ausreichende samtare Anlagen, Belüftung, 
Wasch- und Kochgelegenheiten, Abstell
und Vorratsräume sowie Beleuchtung 
durch natürliches und künstliches Limt; 

. 'f) die Mindestvoraussetzungen zum Schutze 
der privaten Sphäre 

i) der einz,elnen P.ersonen innerhalb des 
gemeinsamen Haushalts und 

ii) der Haushaltsmitglieder gegen' B,eein
trächtigungen von außen; 

g) die geeignete Trennung der Wohnräume 
von' den zur Unterbringung von Tieren 
bestimmten' Räumlichkeiten. 

8. Werden gemeinsame Unterkünfte für 
ledige oder von ihr,enFamilien getrennt lebende 
Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt, so sollte 
die zuständige Stelle Wohnnormen aufstellen, 
die zum mindesten folgendes vorsehen: 

a) ein ,eigenes Bett für j,eden Arbeitnehmer; 
b) g·etrennte Unterbringung von Männern 

und Frauen; 
. c) ausreichende Versorgung mit einwand

freiem Wasser; 
d) ausreichende Abwässerbeseitigung und sa

nitäre Anlagen; 
e) ausreichende Belüftung und im Bedarfsfall 

Beheizung; . 

f) gemeinsame Speiseräume, Kantinen', Ruhe
und Erholungsräume und Einrichtungen 
der Gesundheitsfürsorge, sofern sie in der 
näheren Umgebung nicht zur Verfügung 
stehen. . 

9. Die Normen für Arbeiterwohnungen soll
ten von Zeit zu Zeit überprüft werden, damit 
der sozialen, wirtschaftlichen und technischen. 
Entwicklung sowie dem Steigen des Realeinkom
mens pro Kopf der ß.evölkerung Rechnung ge
tragen wird. 

10. Im allgemeinen und an Orten, wo die Be
schäftigungsgelegenheiten nicht nur vorüber
gehender Natur sind, sollten .Arbeiterwohnun
gen und zugehörige Gemeinschaftseinrichtungen 
als dauerhafte Bauten errichtet werden. 

11. Es sollte das Ziel sein, Arbeiterwohnungen 
und zugehörige Gemeinschaftseinrichtungen mit 
den geeignetsten verfügbaren Baustoffen zu 
bauen, wobei die örtlichen Verhältnisse, wie zum 
Beispiel die Gefährdung durch Erdbeben, be
rücksichtigt werden sollten. 

IH. Sonderprogramme 

12. In den Entwicklungsländern sollten, so
lange noch nicht genügend Facharbeitskräfte und 
kein vonentwickeltes Baugewerbe vorhanden 
sind, als übergangsmaßnahme besondere Pro
gramme in Betracht gezogen werden,' die vor 
allem in ländlichen Gebieten ,ein Mittel zur Ver
besserung der Wohnverhältnisse darstellen, wie 
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zum Beispiel umfassende Programme Zum Bau 
von provisorischen Wohnungen auf der Grund
lage der geförderten Selbsthilfe. Gleichzeitig 
sollten in diesen Ländern Maßnahmen zur Aus
bildung arbeitslo~er und ungelernter Arbeits
kräfte für das Baugewerbe getroffen werden, 
wodurch die Kapazität für den Bau von Dauer
wohnungen erhöht wird. 

13. Die Regierungen, die Arbeitgeber sowie 
die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände 
sollten alle geeigneten Maß. nahmen treffen, um 
den Eigenheimbesitz von Arbeitnehmern und, 
wo dies zwed{mäßig ist, den Wohnungsbau auf 
der Grundlage der Selbsthilfe zu fördern. Diese 
Maßnahmen könnten zum Beispiel folgendes 
umfassen: 

a) die Bereitstellung technischer Di·enst
leistungen, wie zum Beispiel bautechnische 
Betreuung und nötigenfalls fachkundige 
Beaufsichtigung der Arbeit; 

b) Forschungen im Bereich des Wohnungs
und Bauwesens und die Veröffentlichung 

,und Verbreitung von Handbüchern u'nd 
leichtfaßlich,en illustrierteIl Broschüren, die 
über Fragen wie Baupläne, Wohnnormen, 
Baumethoden und, Baustoffe Auskunft 
geben; 

c) die Ausbildung in einfachen Bauverfahren 
im Hinbli~ auf den Wohnungsbau auf der 
Grundlage der Selbsthilfe; 

d) den Verkauf oder die Vermietung. von 
Ausrüstung, Baustoffen oder Werkzeugen 
zu unter den Selbstkosten liegenden Prei
sen; 

e) verbilligte Zinssätze und ,ähnliche Vergün
stigungen, wie etwa direkte Zuschüsse zu 
dem bei Baubeginn ,erforef,erlichen Kapital
aufwand, den Verkauf von Bauland zu 
einem niedrigeren Preis, als er ,.nach der 
Erschließung betragen würde, und di·e 
langfristige Verpachtung von Land zu An-
er kenn ungszinsen. . 

14. Wo erforderlich, sollten alle geeigneten 
Maßnahmen getroffen werden, um den Familien 
Ausk4nfte über die Instandhaltung und die 
rationelle Verwendung der Einrichtungen m 
ihrem Heim zu erteilen. 

IV. Bereitstellung von Wohnungen durch die 
Arbeitgeber 

15. Werden Wohnungen durch den Arbeit
geber bereitgestellt, so sollten folgende Bestim
mungen g.eJten, sofern durch Gesetz, Gesamt
arbeitsvertrag oder andere bindende Verein
barungen kein gleichwe'i-tiger Schutz gewähr
leistet ist: 

a) der Arbp-itgeber sollte berechtigt sein, über 
die Wohnung innerhalb einer artgemesse-

nen Frist nach Beendigung des Arbeits
verhältnisses des betreffenden Arbeitneh
mers wieder fr,ei zu verfügen; 

b) der Arbeitnehmer oder seine Familie sollte 
berechtigt sein,' die Wohnung während 
eines angemessenen Zeitraums zu behalten, 
damit eine zufriedenstellende ander,e Woh
nung gefunden werden kann, wenn er in
folge von Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, 
Behinderung durch Arbeitsunfall oder Be
rufskrankheit, Eintritt in den Ruhestand 
oder Tod seine Erwerbstätigkeit nicht 
mehr ausübt; 

c) der Arbeitnehmer, der infolge der Beendi~ 
gung des Arbeitsverhältnisses die Wohnung 
räumen muß, sollte Anspruch auf eine an
gemessene Entschädigung haben . 

i) für Kulturen, die er auf dem Grund 
und Boden des Arbeitgebers mit dessen 
Einwilligung angebaut hat, und 

ii) ganz allgemein für Verbesserungen 
bleibender Art, die er mit Einwilligung 
des Arbei:tgebers in der Wohnung vor
genqmmen hat und die durch den Ge
brauch noch nicht voll abgeschrieben 
sind. ' 

16. Der Arbeitnehmer, der Inhaber einer vom 
Arbeitgeber bereitgestellten Wohnung ist, sollte 
die Räume, abg.esehen von der normalen Ab
nutzung,. im gleichen Zustand erhalten, in dem 
sie sich bei seinem Einzug befanden. 

17. Personen, die mit' einem Arbeitnehmer, 
der Inhaber einer vom Arbeitgeber bereitgestell
ten Wohnung ist, privat oder geschäftlich, wi·e 
etwa auch im Zusammenhang mit Gewerk
schaftsangelegenheiten, zu tun haben, sollten 
freien Zutritt zur Wohnung dieses Arbeitneh
mers haben. 

18. Gegebenenfalls sollte die Möglicl1keit ge
prüft werden, daß eine öffentliche oder andere 
Stelle oder die betr,effenden Arbeitnehmer gegen 
einen vertretbaren Preis das Eigentum an den 
vom Arheitgeber bereitgestellt.en Wohnungen 
erwerben, sofern diese nicht innerhalb des 
~igentlichen Betriebsgeländes liegen. 

V. Finanzierung 

19. Die qffentlichen Stellen sollten Pro
gramme zum Bau von Mietwohnungen entweder 
direkt finanzieren oder finanziell unterstützen, 
insbesondere zugunsten bestimmter Gruppen 
von Arbeitnehmern, wie zum Beispiel Personen, 
die vor kurzem einen eigenen Hausstand gegrün
det haben, alleinstehende Personen und Perso
nen, deren Freizügigkeit im Imeresse einer aus
geglichenen Wirtschaftsentwicklung wünschens
w.ert 1St. 
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20. Die den Arbeitnehmern gemäß Absatz 15 für diese Fabriken und' die Förderung des Han
der Allgemeinen Grundsätze gewährten Dar- dels mit diesen Gütern in Erwägung gezogen 
lehen sollten, die Gestehurigskost~n der Wohn- werden. -
einheit ganz ode~ zu einem beträchtlichen Teil 
decken, zu mäßigen Sätzen verzinslich und lang
fristig tilgbar sein. 

21. Die Einrichtungen der Sozialen Sicherheit 
und Sozialfürsorge sollten ermutigt werden, ihre 
für langfristige Kapitalanlagen v~erfügbaren Re
serven zur Gewährung von Darlehen für den 
Arbeit,erwohnungsbau einzusetzen. . 

22. Werden dem Arbeitnehmer Darlehen zur 
Förderung des Eigenheimbesitzes gewährt, so 
sollten ausreichende Vorkehrungen getroffen 
werden, um ihn gegen den Verlust seines finan
ziellen Anteils an seinem Heim infolge von 
Arbeitslosigkeit, U n:fall oder anderen unver
schuldeten Ereignissen und insbesondere seine 
Familie im Falle seines Todes gegen den Verlust 
seines finanziellen Anteils zu schützen. 

23. Die öffentlichen Stellen sollten Arbeitneh
mern, die wegen ihres' unzureichenden Einkom
mens oder zu großer Familienlasten keine geeig
nete Wohnung finden können, eine besondere 
finanzielle Unterstützung gewähren. 

24. Gewähren die öffentlichen Stellen eine 
direkte finanzielle Unterstützung zum Erwerb 
eines Eigenheims, so sollte der Empfänger die 
sich daraus ergebenden finanziellen und anderen 
Verpflichtungen nach Maßgabe seiner ~leistungs
fähigkeit übernehmen. 

25. Die öffentlichen Stellen, die eine finan
zielle Unterstützung für Wohnungsbauprogramme 
gewähren, sollten dafür sorgen, daß Vermietung 
oder Verkauf von Arbeiterwohnungen nicht auf 
Grund der Rasse, des Glaubensbekenntnisses, 
der politischen Meinung oder der Gewerk
schaftszugehörigkeit verweigert wird. 

VI. Maßnahmen zur Förderung der Leistungs
fähigkeit des Baugewerbes 

26. Programme für den Arbeiterwohnungsbau 
sollten auf langfristiger Grundlage durchgeführt 
und über das ganze Jahr verteilt werden, damit 
durch den ununterbrochenen Fortgang der 
Arbeiten Einsparungen erzielt werden. 

27. Es sollten geeignete Maßnahmen zur Ver
besserung und nötigenfalls zum Ausbau der Ein
richtungen für die Ausbildung von gelernten 
und angelernten Arbeitskräften, Aufsichtsperso
nal, Bauunternehmern und leitendem techni
schem Personal, wie Architekten und Ingenieu
ren, getroffen werden. 

28. Besteht Knappheit an Baustoffen, Werk
zeugen oder Ausrüstung, so sollten vor allem 
der bevorzugte Bau von Fabriken zur Erzeugung 
solcher Güter, die Einfuhr von Ausrüstungen 

29. Bauordnungen und andere die Bauplanung, 
Baustoffe und Bauverfahren betreffende Vor
schriften sollten \mter gebührender Berücks.ichti
gung aller Erfordernisse der Sicherheit' und des 
Gesundheitsschutzes so abgefaßt sein, daß sie die 
Verwendung 'neuer Baustoffe und· Methoden, 
einschließlich der an Ort und Stelle verfügbaren 
Materialien und dc_s Wohnungsbaues auf der 
Grundla~e der Selbsthilfe gestatten. 

30. Unter anderem sollte besonders auf die· 
Verbess,erung der Planung und der Organisation 
der Arbeit auf den Baustellen, auf weitergehende 
Normung der Baustoffe und Vereinfachung der 
Arbeitsverfahren sowie auf die V,erwertung der 
Ergebnisse der Bauforschung Bedacht genommen 
werden. 

31. Es sollte alles getan werden, um restrik
tive Praktiken der Bauunternehmer, Baustoff
lie~eranten und Bauarbeiter zu beseitigen. 

32. Zur Durd1führung von Forschungsarbei
ten in bezug auf die sozi~len, wirtschaftlichen 
und technischen Proble!TIe des Arbeiterwohnungs
baues sollten innerstaatliche Einrichtungen g'e
schaffen werden. Die Dienste der regionalen Zen
tren für Wohnungsfragen, die unter dem Patro
nat der Vereinten Nationen und anderer in 
Frage kommender internationaler Organisatio
nen stehen oder deren Unterstützung g,enießen, 
können gegebenenfalls in Anspruch genommen 
werden, soweit solche Dienste geleistet werden 
können. 

33. Es sollte alles getan werden, um die Lei
stungsfähigkeit der kleinen· Bauunternehinen zu 
steigern, zum Beispiel indem ihnen Informatio
nen über billige Baustoffe und Baumethoden zu
gänglich gemacht werden, sowie durch die Schaf
fung z,entraler Stellen für die Vermietung von 
Werkzeugen und Ausrüstungen, durch Spezial
ausbildungskurse und durch die Schaffung ge
eigneter Finanzierungseinrichtungen, wo diese 
noch nicht bestehen. 

34. Die der Senkung der Baukosten dienenden 
Maßnahmen sollten keine Herabsetzung der 
Normen für die, Arbeiterwohnungen und die 
zugehörigen Einrichtungen zur Folge haben. 

VII. Wohnungsbau und Stabilisierung der Be
schäftigungslage 

35. Geht die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe 
merklich über die Arbeitslosigkeit hinaus, die 
in der übergangszeit zwischen der Beendigung 
der Beschäftigung eines Bauarbeiters an einer 
BausteJ1e und der Aufnahme der Beschäftigung 
an einer anderen Baustelle auftritt, oder best,eht 
außer halb des Baugewerbes Arbeitslosigkeit m 
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wesentlichem Umfang, so sollten, wo dies an
gebracht ist, die Programme für den Bau von 
Arbeiterwohnungen 'und zugehörigen Einrich
tungen erweitert werden, um möglichst vielen 
Arbeitslosen eine Beschäftigung zu bieten, 

36. In Zeiten des Rückgangs der privaten Bau
tätigkeit oder der Wirtschaftstätigkeii: im allge
meinen sowie wenn ein Bedürfnis nach einem 
höheren Bauvolumen besteht, sollte die Regie
rung besondere Maßnahmen treffen, um den 
Bau von Arbeiterwohnungen und zugehörigen 
Einrichtungen durch die Ortsbehörden, durch 
Privatumernehl)J.er oder durch beide zu fördern, 
indem sie ihnen 'etwa finanzieUe Unterstützung 
gewährt oder ihDe Befugnisse zur Aufnahme von 
Krediten erweitert. 

37. Die Maßnahmen, die nötigenfalls zur In
tensivierung des privaten 'Wohnungsbaues ge
troffen werden, könnten die Senkung der Zins
sätze und der geforderten finanziellen Eigen
leistung und die Verlängerung der Tilgungs
fristen umfassen. 

38. Die zur Verringerung der Saisonarbeits
losigkeit 'im Baugewerbe zu treffenden Maßnah
men könnten, wo dies angebracht ist, umfassen 

a) die Verwendung aller geeigneten Anlagen, 
Baugeräte, Baustoffe und Bauverfahren, 
damit die Bautätigkeit in sicherer und Zu
friedenstellender, Weise ausgeübt werden 
kann und der' Arbeitnehmer während der 
Perioden, die herkömmlicherweise alS un
günstig für die Ausführung von Bauarbei
ten betrachtet werden" geschützt wird; 

b) die Aufklärung der Beneiligten darüber, 
daß es technisch durchführbar und sozial 
erwünscht ist, die Bautätigkeit unter un
günstigen klimatischim Verhältniss,en nicht 
zu unterbrechen; 

c) die Gewährung von Zuschüssen zum vollen 
oder teilweisen A~sgleich etwa anfallender 
Mehrkosten einer Bautätigkeit unter sol
chen Bedingungen und 

d) die zeitliche Verteilung der verschiedenen 
Maßnahmen, die in den Programmen für 
den Bau von Arbeinerwohnungen und zu
gehörigen Einrichtungen vorgesehen sind, 
und zwar in der Weise, daß sie zur Verrin
gerung der Saisonarbeitslosigkeit beitra
gen. 

39. Erforderlich,enfalls sollten geeignet~ Maß-
• nahmen getroffen werden, um die verwaltungs

mäßige und' finanzielle Koordinierung sicher
zustellen zwischen den verschiedenen zentralen 
und örtlichen Behörden sowie zwischen ihnen 
und privaten Stellen bei der Durchfilhrung einer 
auf die Stabilisierung der Beschäftig'ungslage ge
richteten Politik, die sich auf den Bau von Woh
nungen und zugehörigen Einrichtungen aus
wirkt. 

VIII. Mietzinspolitik ' 

40. (1) In den hochindustrialisierten 'Ländern 
mit hohem und steigendem Lebensstandard 
sollte zwar eines d'er Fernziele darin bestehen, 
daß der Mietzins unter Berücksichtigung der Be
stimmungen von Absatz 4 der Allgemeinen 
Grundsätze die normalen Kosten der Wohnung 
deckt, doch sollte es als allgemeines Ziel gelten, 
daß der Anteil des Arbeitnehmereinkommens, 
der für den, Mietzins aufgewendet wird und die 
normalen Kosten der Wohnung deckt, infolge 
des Steigens der Reallöhne und infolge -der Pro
duktivitätssteigerung im Baugewerbe allmählich 
abnimmt. 

(2) Eine Erhöhung des Mietzinses darf auf 
keinen Fall dazu führen, daß das investierte 
Kapital einen höheren Ertrag abwirft, als ange
mes'sen ist'. 

(:~) In Zeiten akuter Wohnungsknappheit soll
ten Maßnahmen zur Verhinderung des unge
l'echtfertigten Steigens der Mietzime bestehender 
Arbeiterwohnungen getroffen werden. Sobald 
die Wohnungsknappheit nachläßt und eine für 
den Bedarf ausreichende Zahl von Arbeiterwoh-' 
nungen . von annehmbarer Qualität zur Verfü· 
gung, steht, könnten diese Maßnahmen, wenn 
dies ang,ebracht ist, unter Bedachtnahme auf die 
B'estimmungen dieses Absatzes schrittwei~e ge· 
lockert werden. 

IX. Stadt-, Landes- und Regionalplanung 

41. Soweit durchführb.ar und unter Berück· 
sichtigung der verfiigbaren öffentlich'en und pri· 
vaten Verkehrsmittel sollten die Arbeiterwoh· 
nungen von den Arbeitsstätten aus leicht err-eich
bar sein, in unmittelbarer Nähe von Gemein· 
schaftseinrichtungen, wie Schulen, Einkaufszen
tren, Erholungsstätten und -einrichtungen für 
alle Altersgruppen, religiösen Einrichtungen und 
Gesundheitsdiensten liegen und so angelegt sein, 
daß sie ein anziehendes und zweCk voll gestaltetes 
Wohnmilieu mit.freien Flächen bilden. 

42: Bei der Planung von Häusern und neuen 
Siedlungen für Arbeitnehmer sollte alles getan 
werden, um diejenigen Organe, die die künftigen 
Bewohner vertreten, anzuhören, die' am besten 
in der Lage sind, ,über die geeignetsten Mittel 
zur Befriedigung ihrer Wohn-und Umweltbe
dürfnisse Ratschläge zu erteilen. 

43. Bei der Wahl des Standortes von Arbeiter
wohnungen sollten die Möglichkeit einer Ver
unreinigung' der :Luft durch gewerblich'e Betriebe 
sowie die' Bodenverhältnisse, die ftr die Ablei
tung der Abwässer über und unter ~er Erde und 
die' Beseitigung anderer Abfälle wichtig sein kön
nen, berücksichtigt werden. 

44. Beim Bau von provisorischen Wohnungen 
ist 'eS besonders wichtig, daß die Belange der 
Gemeindeplanung gewahrt' werden und die 
Wohndichte überwacht wird. 
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45. Es ist wünschenswert, in den St.ädten den 
Grundsatz der Schaffung ,miteinander verbun
dener Zonen, wie etwa Wohn-, Geschäfts- und 
tndustriezonen, anzuwenden, um dem Arbeit
nehmer und seiner Familie möglichst angenehme 
Umweltverhältnisse zu gewährleisten und um 
den Zeitaufwand und die Gefahren, denen der 
Arbeitnehmer auf seinem Weg zur und von der 
Arbeit' ausgesetzt ist, auf ein Mindestmaß zu be
schränken. 

. 46. Z1!m Zweck der Beseitigung von Elends
quarti'eren sollten 'die zuständigen Stellen, ge
gebenenfalls in Zusammenarbeit. mit Vereihi
gungen zur Förderung öff·entlicher Angelegen
heiten und anderen beteiligten Organisationen 
sowie mit den Besitzern von Miethäusern und 
Eigenheimen und den Mietern, alle durchführ
baren Maßnahmen treffen, um die Elendsvi,erte1 

Zu sanieren, wie zum Beispiel durch Instand
setzung und Motlernisierung der hierfür geeigne
ten Gebäude und die Erhaltung der vom bau
künstlerischen oder historischen Standpunkt 
interessanten Bauten. Die zuständigen Stellen 
sollten auch entsprechende Maßnahmen tr·effen, 
um den Familien, die währen.d der Durchführung 
solCher Sanierungsmaßnahmen . vorübergdiend 
ihre Wohnungen verlassen müss'en, eine ange
messene Unterkunft zu gewährleisten. 

47. Um der übervölkerung der Großstädte 
entgegenzuwirken, sollte die zukünftige Ent
wicklung auf regionaler Grundlage geplant wer
den, damit einer übermäßigen Industrie- und 
Bevölkerungsballung vorgebeugt und ein bes
serer Ausgleich zwischen der Entwicklung der 
städtische~ und der ländlichen Gebiete erreicht 
wird. 
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